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Herrn 

Republik Österreich 

Dr. Wolfgang Schüssel 
Wirtschaftsminister 

Präsidenten des Nationalrates 
Rudolf P öDE R 

Parlament 
101? Wie n 
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GZ.: 10.101/315-XI/A/1a/90 

SJ,28IAB 

1990 -09- 1 0 
zu 603tlJ 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

6037/J betreffend Verschleuderung des Objektes Aspernbrückengasse 

2 in Wien durch die Bundesgebäudeverwaltung, welche die Abgeord

neten Dr. Gugerbauer und Kollegen am 13. Juli 1990 an mich rich

teten, stelle ich fest: 

Zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage: 

Das Objekt Aspernbrückengasse 2 wurde im Juli 1988 in Tageszei

tungen und einer Fachzeitschrift öffentlich zum Verkauf ausge

schrieben. 

Der Entschluß, dieses Objekt an die Firma Techno-Beton Bau- und 

Handelsges.m.b.H. zu verkaufen, erfolgte durch das Bundesmini

sterium für Finanzen. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Derartige Informationen liegen mir nicht vor. 
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Republik Österreich --=--= 
Or. Wolfgang Schüssel 

Wirtschaftsminister 

Zu den Punkten 4 und 5 der Anfrage: 

- 2 -

Aus dem im Grundbuch beim Bezirksgericht Innere Stadt Wien unter 

TZ 2351/90 erliegenden Kaufvertrag vom 26.4.1990 geht nicht her

vor, daß die Firma Techno-Beton Bau- und Handelsges.m.b.H. ver

kauft wurde, sondern daß diese Firma die gegenständliche Liegen

schaft an die Pierre Premiere LieKenschaftsverwaltungs-Ges.m.b.H. 

verkauft hat. Details über die Lage des Büros dieser Käuferfirma 

sind mir nicht bekannt. 

Zu den Punkten 6, ? und 8 der Anfrage: 

Oie vorbereitenden Maßnahmen zum Verkauf dieser Liegenschaft 

wurden im Bereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Angelegenheiten in korrekter Form durchgeführt. Oie Verkaufsver

handlungen wurden vom Bundesministerium für Finanzen geführt und 

abgeschlossen. 

Ich sehe daher keine Veranlassung zu disziplinären Maßnahmen im 

Bereiche des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen

heiten. 

Zu Punkt 9 der Anfrage: 

Ich habe keinerlei Weisungen erteilt. 
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